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 Anfragen-Nr.   

 AF-0221/2016  

Anfrage 
Herr 

Wieschke, Patrick 
Fraktionsvorsitzender der 

NPD-Stadtratsfraktion 
 

Betreff 

 
Anfrage der NPD-Stadtratsfraktion - Situation der Spielplätze in Eisenach II 
 

 
I. Sachverhalt 
 
Viele Spielplätze in Eisenach befinden sich besonders aus Sicht ihrer Nutzer in keinem 
lobenswerten Zustand. Der Roesespielplatz wurde abgebaut und ist derzeit nicht nutzbar. 
Die Spielplätze im Eigentum der SWG befinden sich Großteils in einem noch schlechteren 
Zustand. Bisherige Nachfragen bewiesen, dass sich die Stadt mit dieser Problematik nicht 
auseinandersetzen möchte, obwohl es sich bei der SWG um einen 100%ige Tochter der 
Stadt handelt. Auch andere öffentliche Spielplätze im Besitz von Wohnungsunternehmen wie 
der TAG befinden sich in einem miserablen Zustand. Die Stadt sollte hier auch im Sinne der 
Sicherheit auf diesen Spielplätzen intervenieren.  
 
II. Fragestellung 
 
1. Wie geht es mit dem Roesespielplatz weiter? 
2. Welche Sicherungs-, Instandhaltungs- und Erweiterungsmaßnahmen fanden zuletzt auf 

dem Spielplatz in der Christianstraße statt und welche sind dort geplant? 
3. Wie bewertet die Oberbürgermeisterin die Zustände der SWG-Spielplätze und besteht 

hier die Möglichkeit einer Einflussnahme? Wenn Ja, welche und wurden diese seitens 
der OB wahrgenommen? Wenn Nein, warum nicht? 

4. Welche Mittel und Möglichkeiten gibt es von Seiten der Stadt Einfluss auf den Zustand 
von öffentlich zugänglichen Spielplätzen von privaten Unternehmen zu nehmen und 
welche wurden und werden hiervon genutzt? 
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Wieschke, Patrick 
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NPD-Stadtratsfraktion 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stadtverwaltung  Postfach 1462  99804 Eisenach 
 

Stadtverwaltung, Markt 1, 99817 Eisenach Bürgerbüro Eisenach, Markt 22, 99817 Eisenach Telefonzentrale: (0 36 91) 670-800 
 
Sprechzeiten: Sprechzeiten: Bankverbindung: 
Mo 9:00 – 12:00 Uhr Mo 8:00 - 16:00 Uhr Wartburg-Sparkasse 
Di 9:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 15:30 Uhr Di 8:00 - 18:00 Uhr BLZ 840 550 50, Konto-Nr. 2003 
Mi geschlossen Mi 8:00 - 13:00 Uhr SWIFT-BIC: HELADEF1WAK 
Do 9:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 18:00 Uhr Do 7:00 - 18:00 Uhr IBAN: DE57 8405 5050 0000 0020 03 
Fr 9:00 – 12:00 Uhr Fr 8:00 - 16:00 Uhr Gläubiger ID: DE7503300000076704 
http://www.eisenach.de Sa 9:00 - 12:00 Uhr 
E-Mail: info@eisenach.de E-Mail: buergerbuero@eisenach.de 
 
Die elektronische Erreichbarkeit eröffnet keinen Zugang für die Übermittlung von elektronischen Dokumenten nach § 3a ThürVwVfG. 
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Beantwortung der Anfrage AF-0221/2016 

 
Ich beantworte Ihre Anfrage wie folgt: 
 
Die öffentlichen Spielplätze in der Stadt Eisenach und den Ortsteilen befinden sich in einem 
verkehrssicheren und sauberen Zustand. 
Die Spielgeräte werden jede Woche durch einen geschulten Mitarbeiter kontrolliert 
protokolliert und gewartet. 
Zusätzlich finden durch einen externen Sachverständigen turnusmäßige Kontrollen 8mal im 
Jahr statt. Die Spielplätze werden mindestens wöchentlich gereinigt und der Abfall entsorgt. 
 
Zu 1.  
Die Spielgeräte auf dem Roesespielplatz wurden aufgrund von normalem Verschleiß und 
auch durch Vandalismus rückgebaut. Zukünftig dient diese Anlage nicht mehr als Spielplatz. 
Geplant ist die Neueinrichtung eines Platzes im gleichen Stadtteil. 
 
Zu 2.  
Der Spielplatz in der Christianstraße wird planmäßig kontrolliert und gesäubert. 
Die Standsicherheit der Spielgeräte wird wöchentlich auf Funktionalität und Sicherheit 
geprüft und protokolliert. Die letzte Instandhaltungsmaßnahme wurde im 1. Quartal 2016 
durchgeführt; die Eckschaukel musste überholt werden. 
Der Bau der Wippe erfolgte in 2015, wodurch die Fläche ausgelastet ist. Eine Erweiterung ist 
aus Sicherheitsgründen nicht mehr möglich. 
 
Zu 3. 
Die Oberbürgermeisterin vertraut darauf, dass die Gesellschaft die sicherheitstechnischen 
und sonstigen Bestimmungen erfüllt. Die höchst subjektive Einschätzung des Fragestellers 
zum Zustand der Spielplätze teilt die Oberbürgermeisterin nicht. 
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Zu 4.  
Die Spielplätze der SWG liegen im Verantwortungsbereich des Wohnungsträgers. 
 
 
gez. Katja Wolf 
Oberbürgermeisterin 
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